
Spielvereinigung Ramspau e.V                              
 

Vorsitzender Thomas Weigert Tel 09402/9106 

Postanschrift: Am Bauernberg 14, 93128 Regenstauf (Ramspau)   
Bankverbindung: Sparkasse Regenstauf  Kto: 20805123 BLZ: 750 50000 

Web: www.spvgg-ramspau.de 

 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Spielvereinigung Ramspau    . (Bitte in Druckschrift ausfüllen) 

Name, Vorname:   Geburtsdatum:  

PLZ/Wohnort:   Telefon:  

Strasse:   Email:  

 

  Fußball      Volleyball       Skiabteilung  Abteilung ___________________       

      

 

Eintrittsdatum:    Familienbeitrag (Vor-, ggf. Nachname und Geburtsdatum) 

      

      

      

       

  

Die Gebühren im Verein werden ausschließlich per Bankeinzug entrichtet. 

 

 

Ich erkenne die Satzung der Ramspauer Spielvereinigung., insbesondere die sich daraus für mich ergebenden Verpflichtungen 

als für mich verbindlich an. Gleichzeitig nehme ich zur Kenntnis, dass eine Kündigung in schriftlicher Form rechtzeitig zum 

Jahresende erfolgen muss.  

Die Beitragsordnung der Spielvereinigung Ramspau liegt dieser Beitrittserklärung bei (Stand 24.2.2008). 

Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG dürfen Mitgliedsdaten nur zu Vereinszwecken verwendet werden. Für eine Übermittlung 

von Mitgliederdaten an Dritte außerhalb des Vereinszweckes ist grundsätzlich eine schriftliche Einwilligung der Mitglieder 

erforderlich. 

 

Ort, Datum:   Unterschrift:  

 

Bei Minderjährigen: Wir stimmen dem Beitritt unseres Kindes zur SpVgg Ramspau e.V entsprechend der oben stehenden 

Beitrittserklärung zu und übernehmen für die Dauer der Minderjährigkeit unseres Kindes die selbstschuldnerische Bürgschaft 

für die Beiträge und zwar als Gesamtschuldner. 

 

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter  

 
 

B a n k e i n z u g s e r m ä c h t i g u n g  
Hiermit erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die Spielvereinigung Ramspau e.V den von mir  

bzw.                                                                                                                zu zahlenden Mitgliedsbeitrag  im Voraus  

 

  jährlich zum 01.04.  

 

von meinem Konto  

Nummer:   BLZ:  

bei:   

 

mittels Einzugsbeleg abbuchen lässt. 

Ort, Datum:   Unterschrift:  

 



Spielvereinigung Ramspau e.V                              
 

Vorsitzender Thomas Weigert Tel 09402/9106 

Postanschrift: Am Bauernberg 14, 93128 Regenstauf (Ramspau)   
Bankverbindung: Sparkasse Regenstauf  Kto: 20805123 BLZ: 750 50000 

Web: www.spvgg-ramspau.de 

 

 

An alle Mitglieder der         Im Februar 2008  

Spielvereinigung Ramspau        Hauptvorstand 

 

       

Gemäß § 11, Beiträge und finanzielle Leistungen der Mitglieder“ der Satzung des Spielvereinigung 

Ramspau e. V. und dem letzten gültigen Beschluss der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 

24. März 2013 ergibt sich folgende  

 

 

B e i t r a g s o r d n u n g : 
Jährlicher Beitrag für den Hauptverein :  

 

0-5  Jahre  12€  

6-13    Jahre  18€  

14-17       Jahre  25€  

18-59       Jahre  50€  
60-100      Jahre  36€  
Familientarif      80€ Voraussetzung: 

 Mitgliedschaft von mindestens 3 Personen 

 2 Erwachsene und 1 Kind bzw. 

 1 Erwachsener und 2 Kinder bei 

Alleinerziehenden 

Erwachsene o. EK    24€ Bitte um Nachweis!  
 

 

Jährlicher Beitrag der Abteilungen: 

 

Fußball  6,50 Jugend (bis 17 Jahre )  9,50 Erwachsene 

Volleyball   5,00 €  für alle Unterabteilungen 

Skiabteilung 3,50 € 

 

Des Weiteren sind im Besonderen die folgenden Paragraphen, die sich aus der bestehenden Vereinssatzung ergeben zu 

berücksichtigen: 

§ 5 Austritt und Kündigung 

 

1) Im Beitrittsjahr werden keine Gebühren erhoben 

2) Der Austritt ist vor Beginn des nächsten Kalenderjahres schriftlich zu erklären. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das 

Mitglied dem Verein mit allen Rechten und Pflichten verbunden. Für diese Zeit besteht Beitragspflicht. 

3) Den Ausschluss eines Mitgliedes kann der Hauptvorstand aussprechen: 

a) bei Wegfall der zur Aufnahme nötigen Eigenschaften, 

b) bei schwerem Verstoß gegen satzungsgemäße Pflichten, 

c) bei wiederholter öffentlicher Verletzung des Ansehens des Vereins oder des deutschen Sports, 

d) bei Beitragsrückständen von mindestens 6 Monaten oder anderer größerer finanzieller Verpflichtungen dem 

Verein gegenüber, 

e) auf Verlangen der übergeordneten Verbände 

 

Diese Beitragsordnung ist gültig ab dem 1. April 2013 
 

Der Hauptvorstand 


